
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 23 KMG 2019 Meldestelle
 KMG 2019 - Kapitalmarktgesetz 2019

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

(1) Die Meldestelle nach diesem Bundesgesetz ist die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft. Sie hat die auf

Basis einer Übertragungsvereinbarung nach § 13 Abs. 3 bei ihr eingelangten Wertpapierprospekte und sonstigen

Angaben nach diesem Bundesgesetz auf das Vorhandensein der Billigung durch die FMA oder einer

Noti zierungsbestätigung zu prüfen und aufzubewahren und die eingelangten Veranlagungsprospekte und sonstigen

Angaben nach diesem Bundesgesetz auf das Vorhandensein der erforderlichen Unterfertigungen (Emittent,

Prospektkontrollor) gemäß § 5 Abs. 4, § 7 Abs. 1 oder § 9 Z 2 zu prüfen und aufzubewahren. Die Meldestelle darf die

eingelangten Prospekte und sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz frühestens 15 Jahre nach der Hinterlegung

bei der Meldestelle vernichten. Die Meldestelle ist berechtigt, für ihre Tätigkeit den meldenden oder hinterlegenden

Anbietern eine angemessene Vergütung zu verrechnen.

(2) Die Meldestelle ist verp ichtet, raschestmöglich, längstens jedoch binnen fünf Werktagen, Anfragen darüber zu

beantworten, ob für Wertpapiere oder Veranlagungen, die Gegenstand der Anfrage sind, ein Prospekt oder sonstige

Angaben nach diesem Bundesgesetz verö entlicht und der Meldestelle übermittelt wurden und ob der

Veranlagungsprospekt oder die sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz die nach diesem Bundesgesetz

erforderlichen Unterfertigungen aufweisen und ob zu einem Wertpapierprospekt oder den sonstigen Angaben nach

diesem Bundesgesetz die Billigung (Amtssignatur) oder Noti zierungsbestätigung (Certi cate of Approval) der FMA

vorliegen. Gleichzeitig sind über Anfrage Ort und Datum der Verö entlichung und das Vorliegen einer allfälligen

Versicherungsbestätigung gemäß § 7 Abs. 1 anzugeben. Zu diesem Zweck haben der Anbieter und der Emittent die

Meldestelle, sofern sich dies aus dem eingelangten Prospekt oder aus den eingelangten Angaben über die Änderungen

oder Ergänzungen nicht ohnehin ergibt, über Ort und Datum der Verö entlichung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Über Verlangen hat die Meldestelle Abschriften des Prospekts oder der sonstigen Angaben an Interessenten gegen

Kostenersatz zu übermitteln.

(3) Die Meldestelle hat ferner

1. aus den Prospekten die Angaben über die Wertpapiere, die Veranlagungen und die Emittenten statistisch und

automationsunterstützt auszuwerten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz

erforderlich ist;

2. den Bundesminister für Finanzen und die FMA regelmäßig über die wahrgenommenen Entwicklungen auf dem

Kapitalmarkt sowie unverzüglich aus besonderem Anlass zu unterrichten;

3. der FMA zum Zwecke der Erfüllung ihrer Aufgaben als Wertpapieraufsicht und der Datenübermittlung den

jederzeitigen automationsunterstützten Zugri  auf Daten basierend auf Meldungen gemäß diesem Bundesgesetz

und auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassener Verordnungen zu ermöglichen.
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